












7. Welche wirtschaftlichen Belange sind zu bedenken?

7.1. Zuschusskürzungen aufgrund einer Zusammenlegung sind weder bei Landesmittel noch bei
Diözesanmittel zu erwarten. 

7.2. Alle Vereine sind zum Zeitpunkt der Verschmelzung schuldenfrei.

7.3. Der übernehmende Verein gewährt den Mitgliedern der übertragenden Vereine als 
Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens Mitgliedschaftsrechte im übernehmenden 
Verein. 

8. Welcher zeitliche Ablauf ist geplant?

8.1. Der Verschmelzungsbeschluss des aufnehmenden Vereins soll in seiner
Mitgliederversammlung am 14.7.2023 erfolgen. Die reg. KEBs sollen dies in den folgenden 
Monaten, spätestens bis zum 16.11.23, durchführen. An diesem Tag soll in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung der KEB im Bistum e.V. der Verschmelzungsvertrag 
von allen Beteiligten unterzeichnet werden. 

8.2. Spätestens ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Mitgliederversammlung am 14.7.2023 werden 
an allen Geschäftsstellen der an der Verschmelzung betroffenen Vereine zur Einsicht aufliegen: 
deren aktuelle Bilanzen, dieser Verschmelzungsbericht, sowie jeweils der Entwurf der neuen
Satzung und des Verschmelzungsvertrages.

8.3. Als Verschmelzungsstichtag wird der 01.01.2024 vereinbart. 

8.4. Das Gründungsdatum der .KEB Regensburg - Katholische Erwachsenenbildung im Bistum 
Regensburg e.V." ist der 18.02.1971. 
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1.Vorsitzende/r stellv. bzw. 2. Vorsitzende/r 
Regensburg, 17.03.2023 

KEB im Bistum Regensburg 

KEB Amberg-Sulzbach 

KEB Dingolfing-Landau 

KEB Cham KEB Kelheim 

KEB Neustadt-Weiden 

KEB Regensburg Land 

KEB Regensburg Stadt 

KEB Schwandorf

KEB Straubing 

KEB Tirschenreuth

KEB Wunsiedel
PS: Dieser Verschmelzungsbericht wird bei den regionalen KEBs ab spätestens Ende Juni auf der jeweiligen Homepage veröffentlicht. 






